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Vorbemerkung 

Grundsätzliches 
Diese Informationsbroschüre soll Ihnen als „nicht buch-
führungs- und bilanzierungspflichtigen“ Mandanten ei-
nen Überblick über die für Sie wichtigsten gesetzlichen 
Grundlagen und Regelungen geben. 

Schwerpunkte der Ausarbeitungen sind „Aufbereitung 
der Belege „Umsatz- und Vorsteuer“ sowie „Lohnbuch-
haltung“. 

Wir haben dazu für Sie eine Vielzahl von Informationen 
zusammengestellt. 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen zu einem persönli-
chen Beratungsgespräch jederzeit gern zur Verfügung. 

1 Erläuterung zur Belegaufberei-
tung 

Laut Steuergesetzgebung sind Sie nicht verpflichtet, 
Bücher zu führen und die monatliche, vierteljährliche 
oder gar jährliche Buchhaltung erstellen zu lassen. Es 
ist jedoch zu Ihren eigenen Gunsten, die Geschäftsvor-
fälle in Ihrem Unternehmen buchhalterisch festzuhalten, 
denn spätestens bei Gesprächen mit Banken über e-
ventuelle Kreditmittel oder bei Ihrer Planung für die Zu-
kunft erfahren Sie, wie wichtig, aussagekräftig und rea-
listisch Buchhaltungs- und Abschlussunterlagen sind. 

Die ordentliche Verbuchung aller Geschäftsvorfälle in 
einem Monat ist also nicht nur für die Finanzverwaltung, 
sondern insbesondere als Grundlage für Ihre Entschei-
dungen von erheblicher Bedeutung. 

Wir möchten, dass Sie von uns diese Informationen be-
kommen und über den Stand Ihres Unternehmens im-
mer „im Bilde“ sind. 

Wir sind hierbei jedoch auf Ihre tatkräftige Mitarbeit an-
gewiesen. 

Aufbereitung der Buchungsbelege 

Ihre Buchungsbelege sollten so aufbereitet sein, dass 
eine unbeteiligte dritte Person in kürzester Zeit erken-
nen kann, welche Geschäftsvorfälle getätigt wurden. 

Bitte reichen Sie Ihre Belege pünktlich und voll-
ständig in unserer Kanzlei ein! 

Wir möchten Ihre Belege gern in einem Durchlauf zügig 
bearbeiten. Das mehrfache „In-die-Hand-Nehmen“ bzw. 
die Arbeitsunterbrechung durch telefonische Rückfra-
gen führt zu unnötigen Mehrzeiten und daraus resultie-
renden Mehrkosten. 

Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche zur Auswertung 
Ihrer verbuchten Belege mit! 

Oft werden wir von unseren Mandanten am Jahresende 
gefragt: „Ich hätte gern einmal gewusst, wie hoch meine 
Einnahmen aus Warenverkäufen sind?“ oder „Wie viel 
Kosten verursacht der Lkw XX-X 0815“ oder so ähnlich. 
Dies stellt für uns kein Problem dar, wenn von Anfang 
an bei der Verbuchung der Belege die Aufwendun-
gen/Erträge entsprechend aufgeteilt werden. Rückwir-
kend ist das i.d.R. nicht mehr möglich. 

Wir möchten daher, dass Sie sich die Zeit nehmen und 
darüber nachdenken, welche Umsatz- und Aufwands-
positionen für Sie von besonderer Bedeutung sind. Tei-
len Sie dies bitte Ihrem Buchhalter mit. 

Hinweis zur Kostenstellenrechnung 

Soweit im Leistungsumfang mit unserer Kanzlei verein-
bart, erstellen wir anhand Ihrer Belege auch eine exakte 
Kostenstellen-/Kostenträgerrechnung. Das bedeutet, 
dass alle Kosten und Erlöse, soweit möglich, direkt den 
Aufträgen (Kostenträger = Auftraggeber) oder Gemein-
kostenstellen (z.B. Produktion, Vertrieb etc.) zugeordnet 
werden. Die Gemeinkosten werden – nach einem ver-
einbarten Schlüssel – ebenfalls auf die Kostenträger 
verteilt. So können Sie unabhängig von Ihrer Finanz-
buchhaltung konkret erkennen, wie viele Leistungen für 
einen Auftrag erbracht wurden und welche Gegenleis-
tungen/Erträge Sie erhalten haben. 

2 Erläuterung zur Belegablage 
Für jedes Kalenderjahr werden ein oder je nach Beleg-
umfang mehrere Belegordner eingerichtet.  

Ablage von Belegen 

Die Ablage der Belege erfolgt, je nach Belegvolumen, in 
einem Ordner oder in einem Hefter mit Trennpappen. 
Im folgenden Beispiel gehen wir zur Vereinfachung von 
sechs Ordnern aus. 

Sie können diese sechs Bereiche auch in einen Ordner 
einteilen, wenn Ihr Belegvolumen nicht so umfangreich 
ist. 

1. Ordner: Ausgangsrechnungen (AR) – auch für 
das Mahnwesen 

In diesem Ordner werden alle Zweitschriften der Aus-
gangsrechnungen abgelegt, nachdem die Rechnungen 
geschrieben und versandt wurden. Die Rechnungen 
werden nach den Rechnungsnummern chronologisch 
sortiert, was Ihnen das Auffinden erleichtern soll (siehe 
Beispiel). 

Die von Ihnen verwendete Rechnungsnummer muss 
nach den umsatzsteuerrechtlichen Rechnungskriterien 
unverwechselbar, einmalig und eindeutig sein. Es steht 
Ihnen jedoch frei, für Ihre Kunden oder Abrechnungs-
zeiträume Unterteilungen vorzunehmen. 
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Beispiel 

Rechnungsnummer bei Einteilung in Zeitabschnitte: 

2010/I/1 1. Rechnung 2010, I. Quartal 

2010/I/2 2. Rechnung 2010, I. Quartal 

Rechnungsnummer bei Einteilung in Kunden: 

10000/1 1. Rechnung des Kunden Nr. 10000 
 (z.B. Maik Müller) 

10000/2 2. Rechnung des Kunden Nr. 10000 

Rechnungsnummer bei fortlaufender Nummerierung: 

10001 Rechnung des Kunden Maik Müller 

10002 Rechnung des Kunden Harald Huber 

Nach Bezahlung wird dann die Rechnung ausgeheftet 
und hinter den jeweiligen Zahlungseingang in Bank o-
der Kasse abgeheftet. Somit erhalten Sie einen Über-
blick über noch offene Rechnungen (Mahnwesen). 

Falls es Ihre Unternehmensgröße nicht erfordert, kann 
das Führen eines solchen Ordners auch entfallen. 

2. Ordner: Eingangsrechnungen (ER) 

Hier werden alle Lieferantenrechnungen nach dem Da-
tum des Erhalts fortlaufend sortiert abgelegt. 

Bei der Bezahlung wird dann die Eingangsrechnung 
ausgeheftet und hinter den jeweiligen Zahlungsabgang 
in Bank oder Kasse abgeheftet. Somit erhalten Sie für 
sich einen Überblick über noch offene Rechnungen.  

Zusätzlich empfehlen wir, die bezahlten Rechnungen zu 
kopieren, mit einem Zahlungsvermerk zu versehen und 
in einem alphabetischen Lieferantenordner abzulegen. 

Dies erleichtert die Nachweisführung der Zahlung bei 
Mahnungen von Lieferanten. 

3. Kasse/Bargeschäfte 

Soweit eine Kasse geführt wird, erfolgen hier die tägli-
chen Eintragungen über Einnahmen und Ausgaben. Die 
dazugehörigen Belege werden hinter das Kassenblatt 
geheftet. Bitte führen Sie das Kassenbuch sorgsam. Ei-
nen „Minusbestand“ darf es in einer Kassenführung 
nicht geben. 

Ein Kassenbuch ist grundsätzlich bei dem Vorhanden-
sein einer Kasse oder einer Kassette zu führen. 

Sollte keine Kasse geführt werden, so heften Sie alle 
Barzahlungsbelege in zeitlicher Reihenfolge gesondert 
ab. Diese Belege werden dann als Privateinlage ver-
bucht. 

Hinweis 

Es werden nur Originalbelege verwendet. Kopien haben in 
diesem Ordner nichts verloren und werden nicht verbucht. 

4. Ordner: Bank 

Sie sollten für Ihre Firmengeschäfte über ein Bankkonto 
verfügen. 

Alle Bankauszüge mit den dazugehörigen Belegen 
werden chronologisch abgelegt. Auf jedem Bankauszug 
bzw. zu jeder Bewegung ist ein Buchungsvermerk an-
zubringen, wenn kein entsprechender Beleg vorliegt. 

Beispiel 

Barabhebung für Privat: Privatentnahme 

Barabhebung für Kasse: Geldtransit Kasse 

5. Ordner: Ordner zur Erstellung der Gewinnermitt-
lung 

In diesem Ordner werden die Buchhaltungsauswertun-
gen, die Ihnen vom Steuerbüro regelmäßig übersandt 
werden, aufbewahrt. 

Welche Auswertungen Sie von uns erhalten, legen wir 
in einem gemeinsamen Beratungsgespräch fest. 

Der Ordner Nr. 5 wird erst im Folgejahr zur Erstellung 
der Gewinnermittlung benötigt. 

6. Ordner: Betriebliche Verträge 

In diesem Ordner bewahren Sie alle aktuellen betriebli-
chen Verträge (z.B. Gewerbeanmeldung, Miet- und 
Pachtverträge, Leasingverträge, Darlehensverträge, 
Dauerrechnungen etc.) auf. 

3 Erläuterung zur Abgabe der 
Belege in der Steuerkanzlei 

Je nach Abgabetermin der Umsatzsteuer-Voranmel-
dung sind Sie verpflichtet, Ihre Buchhaltungsunterlagen 
entweder monatlich, vierteljährlich oder jährlich abzu-
geben. 

3.1 Welche Ordner geben Sie wann in 
der Steuerkanzlei ab? 

Sie geben jeweils folgende Ordner in unserer Steuer-
kanzlei ab: 

Ordner Nr. 3 = Kasse/Bargeschäfte 

Ordner Nr. 4 = Bank 

sowie zusätzliche Kopien neu abgeschlossener Verträ-
ge. 

Die Belegordner des Vormonats erhalten Sie so schnell 
wie möglich von uns zurück. 

Wir bitten Sie, die nachstehenden Abgabetermine 
der Umsatzsteuer-Voranmeldung (bei Dauerfristver-
längerung) einzuhalten. Besteht keine Dauerfrist-
verlängerung, bitte die Ordner Anfang des Monats 
abgeben. 
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Bei vierteljährlicher Buchhaltung: 

Abgabetermine: 10.04./10.07./10.10./10.01. 

bei monatlicher Buchhaltung: 

Abgabetermin ist jeweils der 10. des Folgemonats 

Die o.g. Abgabetermine sind Zeitpunkte, zu denen die 
Umsatzsteuer-Voranmeldung spätestens übermittelt 
werden muss. Wir bitten Sie daher, Ihre Buchhaltungs-
unterlagen bereits Anfang des folgenden Monats bei 
uns einzureichen, damit wir die Chance haben, die Un-
terlagen fristgerecht und ordentlich zu bearbeiten. 

Soweit Sie bei der Abgabe der Belege mit Ihrem Be-
treuer oder uns ein Gespräch führen möchten, verein-
baren Sie bitte vorher einen Termin. Wir möchten uns 
gern die für Sie notwendige Zeit nehmen. 

3.2 Was bekommen Sie wann von uns 
zurück? 

Nach jedem Buchungszeitraum erhalten Sie von uns 
immer: 

• alle Belege zurück 

• die Umsatzsteuervoranmeldung für Ihre Akten 

• eine Summen- und Saldenliste 

• eine betriebswirtschaftliche Auswertung 

• ein Buchungsprotokoll mit Hinweisen zu fehlenden 
bzw. fehlerhaften Belegen 

Buchungsbelege, die von uns aufgrund fehlender In-
formationen nicht oder falsch gebucht wurden, können 
Sie uns mit den benötigten Informationen zum nächsten 
Abrechnungszeitraum einreichen. Bitte beachten Sie 
hierzu unser jeweiliges Buchungsprotokoll. 

Auf Wunsch erhalten Sie von uns zusätzlich: 

• die neu bebuchten Kontenblätter 

• das Buchungsjournal 

• betriebswirtschaftliche Auswertung zu von Ihnen 
gewünschten Zeiträumen 

• sonstige vereinbarte Auswertungen 

• Kostenstellen-Gesamtübersicht 

• Kostennachweis 

• Betriebsabrechnungsbogen 

Wichtig: 

Diese Unterlagen sind von Ihnen aufzubewahren. 

3.3 Übersicht über die wichtigsten Auf-
bewahrungspflichten 

Die nachfolgenden wichtigsten Unterlagen sind unbe-
dingt zehn Jahre aufzubewahren. 

Des Weiteren ist anzumerken, dass bei den aufgezähl-
ten Unterlagen nicht auf Unterschiede sowie Fristende 
eingegangen wurde. Wenn Sie hierzu spezielle Fragen 
haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Berater. 

• Buchungsbelege  

• Gehaltsabrechnungen (Buchungsbelege) 

• Handelsbriefe 

• Handelsbücher 

• Jahresabschluss 

• Journale (Hauptbuch und Kontokorrent) 

• Steuerbescheide 

• Steuererklärungen 

• Verträge von handels- und steuerrechtlicher Bedeu-
tung 

• Unterlagen, die einer Zollanmeldung beigefügt sind 

Die Unterlagen, die einer Zollanmeldung beigefügt sind, 
sind ab dem 20.12.2003 aufzubewahren. Im Detail 
handelt es sich um alle Unterlagen, die einer mit Mitteln 
der Datenverarbeitung abgegebenen Zollanmeldung 
nach Artikel 77 Abs. 1 i.V.m. Artikel 62 Abs. 2 Zollkodex 
beizufügen sind, sofern die Zollbehörden nach Artikel 
77 Abs. 2 Satz 1 Zollkodex auf ihre Vorlage verzichtet 
oder sie nach erfolgter Vorlage zurückgegeben haben. 

4 Erläuterung zu allgemeinen Be-
triebsausgaben 

Die häufigste Frage von Mandanten ist: „Was kann ich 
alles absetzen?“ 

Die Antwort ist eindeutig: 

Alle Ausgaben, die betrieblich veranlasst wurden, 
sind Betriebsausgaben und somit bei der Gewin-
nermittlung zu berücksichtigen. 

Natürlich haben wir in der Praxis Aufteilungsprobleme 
genau dann, wenn zumindest teilweise eine private 
Veranlassung der Ausgabe unterstellt werden kann. 
Hier gilt im bundesdeutschen Steuerrecht eindeutig im 
Zweifel zu Lasten des Steuerpflichtigen. Das heißt, 
wenn eine Ausgabenaufteilung zwischen privater und 
beruflicher Veranlassung nach objektiven Maßstäben 
nicht möglich ist und die private Veranlassung keine 
unwesentliche Bedeutung hat, handelt es sich um priva-
te Ausgaben, die steuerlich nicht wirksam sind. Die Be-
weislast liegt beim Steuerpflichtigen! 

Was bedeutet dies für Sie? 

Folgende wichtige Grundsätze sollten Sie beachten: 

Die Ausgaben müssen in einem angemessenen und 
nach objektiven Maßstäben vertretbaren Verhältnis zu 
den Einnahmen stehen. 
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Bei den typischen kritischen (teils privaten/beruflichen) 
Ausgaben müssen exakte und für jeden Dritten nach-
vollziehbare Aufzeichnungen über die betriebliche Ver-
anlassung geführt werden. 

Dies betrifft insbesondere den Firmen-Pkw, Bewir-
tungskosten, Geschäftsreisen etc. 

5 Allgemeine Erläuterungen zur 
Umsatz- und Vorsteuer 

Umsatzsteuer ist die Steuer auf Waren oder Dienstleis-
tungen, die ein Unternehmen im Inland verkauft, auf 
den Eigenverbrauch der Unternehmer und auf Gegens-
tände, die in das Zollgebiet importiert werden (Einfuhr-
umsatzsteuer). Die deutsche Umsatzsteuer ist eine 
Mehrwertsteuer. Sie wird auf jeder Handelsstufe aus 
dem Bruttoumsatz errechnet. 

Vorsteuer ist die Bezeichnung für die einem Unterneh-
mer für bezogene Lieferungen und Leistungen in Rech-
nung gestellte Summe von Umsatzsteuerbeträgen (Be-
schaffungsseite), die er von der an das Finanzamt ab-
zuführenden Umsatzsteuer auf eigene Leistungen (Ab-
satzseite) abziehen kann. 

Der Vorsteuerabzug ist nur dann möglich, wenn die 
Rechnung exakt auf das Unternehmen ausgestellt ist 
(korrekte Firmenbezeichnung und Anschrift), d.h. auch 
nicht handschriftlich geändert wurde. Auf der Rechnung 
muss die unverwechselbare Bezeichnung des Unter-
nehmens als Rechnungsempfänger hervorgehen (Aus-
nahme: Kleinbetragsrechnungen). 

Soweit dies nicht erfolgt ist, wird das Finanzamt bei ei-
ner späteren Betriebsprüfung die Vorsteuer zurückfor-
dern. 

Ein Umschreiben der Rechnungen zum Zeitpunkt der 
Betriebsprüfung wird – abgesehen von Einzelfallent-
scheidungen – nach gängiger Rechtsprechung von der 
Finanzverwaltung nicht akzeptiert.  

Aus diesem Grund müssen auf Rechnungen folgende 
Mindestangaben enthalten sein, um den Vorsteuerab-
zug zu erhalten: 

a) Kleinbetragsrechnungen unter 150 € brutto 

• vollständiger Name und vollständige Anschrift des 
Lieferanten 

• Ausstellungsdatum 

• Menge und genaue Bezeichnung des gekauften 
oder gelieferten Gegenstands oder den Umfang und 
die Art der sonstigen Leistung 

• Prozentsatz der angewandten Umsatzsteuer (Steu-
ersatz 7 %/19 %) und der Bruttobetrag (im Falle ei-

ner Steuerbefreiung muss ein Hinweis auf die Steu-
erbefreiung für die Lieferung oder sonstige Leistung 
enthalten sein) 

b) Rechnungen größer als 100 € brutto  

• vollständiger Name und vollständige Anschrift des 
leistenden Unternehmers 

• vollständiger Name und vollständige Anschrift des 
Käufers 

• Ausstellungsdatum 

• Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer (Ust-ID-Nr.) des Lieferers 

• Fortlaufende Rechnungsnummer 

• Menge und Art der gelieferten oder gekauften Ge-
genstände 

• Separater Ausweis des Liefer- oder Leistungszeit-
raums 

• Ausweis des Nettobetrags 

• Ausweis des Steuersatzes (7 %/19 %) und des 
Steuerbetrags (im Falle einer Steuerbefreiung muss 
ein Hinweis auf die Steuerbefreiung für die Liefe-
rung oder sonstige Leistung enthalten sein) 

• Ausweis des Bruttobetrags 

• Ausweis jeder im Voraus vereinbarten Minderung 
des Entgelts (z.B. Rabatte) 

Diese Angaben müssen zweifelsfrei aus der Rechnung 
(Beleg) erkennbar sein. Lassen Sie sich daher bei ein-
fachen Kassentippstreifen eine separate Rechnung mit 
den oben genannten Angaben ausstellen. 

c) Was ist bei der Erstellung von Teil- und Schluss-
rechnungen zu beachten? 

Vereinnahmt der Unternehmer das Entgelt oder einen 
Teil des Entgelts für eine noch nicht ausgeführte Liefe-
rung oder Leistung, gelten die o.g. Regelungen einer 
Rechnung sinngemäß.  

Wird eine Schlussrechnung erteilt, sind die vereinnahm-
ten Teilentgelte und die entfallenden Steuerbeträge 
entsprechend abzuziehen. 

Wird dies bei einer Betriebsprüfung festgestellt, verlangt 
das Finanzamt die Zahlung der unberechtigt ausgewie-
senen Umsatzsteuer und die Verzinsung für die doppelt 
ausgewiesene Umsatzsteuer für die Zeit bis zur Korrek-
tur. 

Wir stellen Ihnen im nächsten Beispiel eine korrekte 
Rechnungslegung vor. 
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Beispiel 

Firma Anton Muster schreibt im Veranlagungszeitraum 2009 zwei Abschlagsrechnungen für einen Kunden, für den er ei-
ne Leistung erbracht hatte. Er schreibt sie ordnungsgemäß wie folgt aus:  

1. Abschlagsrechnung am 15.10.2009 Abschlag netto 5.000 € 

  + Umsatzsteuer 19 % + 950 € 

  Abschlag brutto = 5.950 € 

     

2. Abschlagsrechnung am 15.11.2009 Abschlag netto 20.000 € 

  + Umsatzsteuer 19 % + 3.800 € 

 Abschlag brutto = 23.800 € 

Sie müssen somit im Jahr 2009 eine Umsatzsteuer von 4.750 € an das zuständige Finanzamt abführen. 

Schlussrechnung 

Korrekt ! 

Nettoauftragswert 50.000 € 

– Abschlag 15.10.2009 netto – 5.000 € 

– Abschlag 15.11.2009 netto – 20.000 € 

Restbetrag = 25.000 € 

+ Umsatzsteuer 19 % + 4.750 €  An das Finanzamt abführen! 

Rechnungsbetrag brutto = 29.750 € 

Falsch ! 

Nettoauftragswert 50.000 € 

+ Umsatzsteuer 19 % + 9.500 €  An das Finanzamt abführen! 

Rechnungsbetrag brutto = 59.500 € 

– Abschlagszahlungen – 29.750 € 

Verbleibender Restbetrag = 29.750 € 

 

Wann ist demzufolge der Zeitpunkt der Entstehung der Umsatzsteuer? 

Die Umsatzsteuervoranmeldung ist bis zum 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums (Kalendermonat bzw. 
Kalendervierteljahr) elektronisch zu übermitteln. Die Fälligkeit für die errechnete Vorauszahlung (USt-Zahllast) liegt 
ebenfalls am 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums. Im Falle der Dauerfristverlängerung verlängert sich die-
se Frist um einen Monat. 

Bei allen Beispielen wurde unterstellt, dass notwendige Freistellungsbescheinigungen der Auftragnehmer vom Bauun-
ternehmer vorgelegt wurden. Die Freistellungsbescheinigung gilt für Unternehmen im Baubereich ohne Architekten und 
Planer. 

d) Ausnahmeregelungen/Sondervorschriften 

Es bestehen eine Reihe von zusätzlichen umsatzsteu-
erlichen Sondervorschriften, wie z.B. dem innergemein-
schaftlichen Leistungs- und Güteraustausch, Ge-
brauchtwagenhandel, Reiseleistungen, Versandhandel 
etc. Zu diesen Sondervorschriften sprechen Sie bitte 
mit Ihrem Berater. 

Bei folgenden Aufwendungen entfällt der Vorsteu-
erabzug: 

• bei Anschaffung von Gegenständen, die zu weniger 
als 10 % betrieblich genutzt werden 

• bei betrieblich veranlassten Umzugskosten 
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• bei Fahrtkosten, soweit Arbeitnehmer mit ihren ei-
genen Fahrzeugen gefahren sind 

• bei Verpflegungskosten für Arbeitnehmer 

• bei Repräsentationsaufwendungen aus nichtge-
schäftlichem Anlass 

• Geschenke über 35 € 

Einige der vorgenannten Sachverhalte werden im wei-
teren Verlauf dieser Informationsbroschüre noch erläu-
tert. 

6 Erläuterungen zur Lohn- und 
Gehaltsabrechnung 

6.1 Geringfügige Beschäftigung 
Bereits seit mehr als 20 Jahren kennt das Sozialversi-
cherungsrecht Ausnahmen von der Versicherungs-
pflicht bei Aushilfskräften und Teilzeitbeschäftigten. Die 
diesbezüglichen Regelungen haben im Laufe der Jahre 
vielfältige Änderungen erfahren. Im Folgenden möchten 
wir Ihnen die aktuelle Rechtslage kurz erläutern. 

Geringfügige Beschäftigungen werden unterteilt in 

• geringfügige entlohnte Beschäftigungen (Arbeits-
entgelt bis 400 €) und 

• kurzfristige Beschäftigungen (Arbeitsentgelt über 
400 €, aber Höchstarbeitsdauer zwei Monate im 
Jahr) 

Für geringfügig entlohnte Beschäftigte übernimmt der 
Arbeitgeber den gesamten Sozialversicherungsbeitrag 
(5 % Rentenversicherung, 13 % Krankenversicherung). 

Bei kurzfristig Beschäftigten fallen keine Beiträge zur 
Sozialversicherung an. 

Bei Abgabe der Lohnsteuerkarte eines geringfügig Be-
schäftigten kommt es zur Besteuerung laut Lohnsteuer-
karte. In der Regel fällt jedoch keine Lohnsteuer an, da 
das Arbeitsentgelt zu gering ist. 

Bei Nichtabgabe der Lohnsteuerkarte kommt es zur 
Pauschalierung der Lohnsteuer durch den Arbeitgeber. 
Für geringfügig entlohnte Beschäftigte beträgt die pau-
schale Lohnsteuer 2 %. Für kurzfristig Beschäftigte be-
trägt die pauschale Lohnsteuer 25 %. 

6.2 Studenten 
Die Regelungen für geringfügig entlohnte Beschäfti-
gungen finden auch hier ihre Anwendung. 

Bei einer Beschäftigung im Rahmen der sogenannten 
20-Stunden-Grenze, bei denen der Student mehr als 
400 € verdient, ist er verpflichtet, die Lohnsteuerkarte 
abzugeben, zahlt aber nur den Arbeitnehmeranteil zur 
gesetzlichen Rentenversicherung. Des Weiteren ist der 

Student verpflichtet, seinem Arbeitgeber die Immatriku-
lationsbescheinigung vorzulegen. 

6.3 Schüler 
Ähnlich wie bei den Studenten finden auch hier die Re-
gelungen zur Geringfügigkeit ihre Anwendung. 

Für Schüler, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollen-
det haben, ist das Jugendarbeitsschutzgesetz zu be-
achten. Hiernach wird unterschieden zwischen: 

• Kindern 

• Jugendlichen 

Kinder i.S.d. Jugendarbeitsschutzgesetzes sind, wer 
noch nicht 15 Jahre alt ist. Jugendliche, welche der 
Vollzeitschulpflicht unterliegen, gelten auch noch als 
Kinder. Die Beschäftigung neben dem Unterricht ist im 
Grundsatz verboten. Für Kinder über 13 Jahren besteht 
jedoch eine Ausnahme, wenn die Sorgeberechtigten 
einwilligen (z.B. Austragen von Zeitungen, Zeitschriften, 
Anzeigeblättern, Werbeprospekten). Die zulässige Ar-
beitszeit für Kinder beträgt jedoch maximal zwei Stun-
den am Tag und höchstens fünf Tage die Woche. 

Jugendliche i.S.d. Jugendarbeitsschutzgesetzes sind, 
wer schon 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist. Die Be-
schäftigung der Jugendlichen während der Schulferien 
ist für höchstens vier Wochen zulässig. 

6.4 Rentner 
Rentner bedeutet: Bezieher einer Altersrente aus einer 
gesetzlichen Rentenversicherung. 

Die Besteuerung des Arbeitsentgelts erfolgt nach der 
Lohnsteuerkarte. Bei Ausübung einer geringfügigen o-
der kurzfristigen Beschäftigung kommen die dazugehö-
rigen Regelungen zur Anwendung (siehe geringfügige 
Beschäftigung). 

In der Krankenversicherung sind weiterbeschäftigte 
Rentner immer versicherungspflichtig. Bei Renten we-
gen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähig-
keitsrente wird allerdings nur der ermäßigte Beitrags-
satz angewendet. 

In der Pflegeversicherung sind erwerbstätige Rentner 
ebenfalls versicherungspflichtig zu behandeln. 

In der Arbeitslosenversicherung tritt mit Vollendung des 
65. Lebensjahres Beitragsfreiheit ein. Der Arbeitgeber 
bleibt aber trotzdem beitragspflichtig. Bis zur Vollen-
dung des 65. Lebensjahres ist der Rentner versiche-
rungspflichtig einzustufen. 

In der Rentenversicherung sind Bezieher einer Vollren-
te versicherungsfrei. Der Arbeitgeber bleibt für seinen 
Beitragsanteil, wie bei der Arbeitslosenversicherung, 
weiterhin beitragspflichtig. 
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Bei Ausübung einer geringfügigen oder kurzfristigen 
Beschäftigung kommen die dazugehörigen Regelungen 
zur Anwendung (siehe geringfügige Beschäftigung). 

6.5 Wichtiges zur Anmeldung und Ab-
führung der Lohnsteuer 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die einbehaltene oder 
pauschalierte Lohnsteuer auf amtlich vorgeschriebenen 
Vordrucken zum Finanzamt zu übermitteln und termin-
gerecht abzuführen. Diese gesetzliche Verpflichtung gilt 
auch für die Kirchensteuer und den Solidaritätszu-
schlag. 

Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung von 
unbilligen Härten auf eine elektronische Übermittlung 
verzichten. In diesem Fall ist die Lohnsteuer-
Voranmeldung vom Arbeitgeber oder von einer vertre-
tungsberechtigten Person zu unterzeichnen. 

Termin der Abgabe der Lohnsteueranmeldung 

Grundsätzlich ist der Kalendermonat Lohnsteuer-An-
meldungszeitraum. Es gibt jedoch noch zwei andere 
Möglichkeiten der Lohnsteuerabgabe. 

Beträgt die abzuführende Lohnsteuer im vorangegan-
genen Kalenderjahr mehr als 800 €, aber weniger als 
3.000 €, so ist das Kalendervierteljahr Anmeldungszeit-
raum. 

Beträgt die abzuführende Lohnsteuer im vorangegan-
genen Kalenderjahr weniger als 800 €, so ist das Ka-
lenderjahr Anmeldungszeitraum. 

Wenn allerdings die abzuführende Lohnsteuer im vo-
rangegangenen Kalenderjahr mehr als 3.000 € beträgt, 
wechselt der Anmeldungszeitraum auf den Kalender-
monat. 

Hinweis 

Hat die Betriebsstätte nicht während des ganzen vorange-
gangenen Kalenderjahres bestanden, so ist die für das vo-
rangegangene Kalenderjahr abzuführende Lohnsteuer für 
die Feststellung des Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums auf 
einen Jahresbetrag umzurechnen. 

Der Arbeitgeber hat spätestens am zehnten Tag nach 
Ablauf eines jeden Monats bzw. Lohnsteuer-
Anmeldungszeitraums dem Finanzamt, in dessen Be-
zirk sich die Betriebsstätte befindet, eine Steuererklä-
rung einzureichen (per elektronischer Übermittlung), in 
der die Summe der im Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raum einzubehaltenden und zu übernehmenden 
Lohnsteuer anzugeben ist. Diese Steuererklärung ist 
demzufolge die Lohnsteuer-Anmeldung. 

Beispiel 

Abgabetermin 

• Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ist der Kalendermonat 

• Lohnsteuer-Voranmeldung für August 2010 ist spätes-
tens am 10. September beim Finanzamt einzureichen 
oder zu übermitteln 

Fällt der zehnte Tag nicht auf einen Arbeitstag, sondern 
auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, so ist die 
Lohnsteuer-Anmeldung dann fristgerecht beim Finanz-
amt eingereicht, wenn sie dort am nächsten Werktag 
eingeht. 

Die Schonfrist beginnt mit dem Ablauf der gesetzlichen 
Frist. Fällt der letzte Tag der Schonfrist auf einen Sams-
tag, Sonntag oder Feiertag, so tritt an seine Stelle der 
nächste Werktag. 

Was müssen Sie zum Jahresanfang beachten? 

Alle Mandanten, deren Lohn- bzw. Gehaltsabrechnun-
gen in unserer Kanzlei durchgeführt werden, möchten 
wir bitten, die Lohnsteuerkarten der Arbeitnehmer zu 
Beginn eines jeden Kalenderjahres sowie bei der Auf-
nahme eines neuen Dienstverhältnisses einzureichen. 
Bei fehlender Lohnsteuerkarte muss die Lohnsteuer 
nach der Steuerklasse VI (ungünstigste Steuerklasse) 
berechnet werden. 

Weiterhin möchten wir Sie darauf hinweisen, uns Ände-
rungen der Bankverbindung sowie Wohnungswechsel 
und Ähnliches umgehend mitzuteilen. Zur Übermittlung 
der Personal- und Firmendaten halten wir spezielle 
Vordrucke für Sie bereit. Damit können Sie uns anfal-
lende Änderungen jederzeit problemlos übermitteln. 

7 Verspätungs- und Säumniszu-
schlag bei Umsatz- und Lohn-
steuer 

Bei einer verspäteten Abgabe der Umsatzsteuer- oder 
Lohnsteueranmeldung hat das Finanzamt die Möglich-
keit einen Verspätungszuschlag festzusetzen, wenn 
das Versäumnis nicht entschuldbar erscheint. Schuld-
haft handelt der Unternehmer, wenn er die gebotene 
Sorgfalt nicht beachtet. Der Verspätungszuschlag kann 
bis zu 10% der festgesetzten Steuer betragen. 

Führt der Unternehmer die Umsatzsteuer/Lohnsteuer 
nicht rechtzeitig ab, so ist ein Säumniszuschlag zu ent-
richten. Der Säumniszuschlag beträgt für jeden ange-
fangenen Monat der Säumnis 1 % des rückständigen, 
auf volle 50 € nach unten abgerundeten Steuerbetrags.  

Hinweis 

Während der Verspätungszuschlag eine Kannvorschrift ist, 
entsteht der Säumniszuschlag von Gesetzes wegen zwin-
gend.  

Um Verspätungs- und Säumniszuschläge zu vermeiden, 
bitten wir um die rechtzeitige Abgabe der Buchhaltungsun-
terlagen/Lohn- und Gehaltsabrechnungsunterlagen in unse-
rer Kanzlei. 
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8 Erläuterungen zu bestimmten 
Ausgaben 

8.1 Der mitarbeitende Ehegatte 
Selbstständige Geschäftsleute und Freiberufler 
sollten daran denken: 

Wenn ein Ehegatte im Betrieb des anderen Ehegatten 
Lohn oder Gehalt bezieht, gibt es steuerliche Abzugs-
möglichkeiten. Der Steuervorteil besteht darin, dass der 
Arbeitgeber-Ehegatte diese Lohn- und Gehaltszahlun-
gen als Betriebsausgaben abziehen kann und letztend-
lich sein zu versteuerndes Einkommen gemindert wird. 
Darüber hinaus kommt es auch zur Minderung der ge-
werbesteuerlichen Belastung. 

Dies ist jedoch an bestimmte Voraussetzungen ge-
bunden: 

Das Arbeitsverhältnis muss ernsthaft vereinbart und die 
Vereinbarungen müssen entsprechend eingehalten und 
durchgeführt werden. 

Die vertragliche Gestaltung und ihre Durchführung 
muss auch unter Dritten üblich sein, d.h., der Arbeits-
vertrag soll unter den gleichen Bedingungen wie mit 
fremden Arbeitnehmern zustande kommen. 

In den folgenden Fällen wird ein steuerliches Arbeits-
verhältnis zwischen den Ehegatten nicht anerkannt: 

• Der Arbeitnehmer-Ehegatte hebt monatlich vom be-
trieblichen Bankkonto des Arbeitgeber-Ehegatten 
einen größeren Geldbetrag ab und teilt diesen 
selbst auf in das benötigte Haushaltsgeld und den 
ihm zustehenden monatlichen Arbeitslohn. 

• Langzeitige Nichtauszahlung des vereinbarten Ar-
beitslohns zum üblichen Zahlungszeitpunkt; statt 
dessen z. B. jährliche Einmalzahlung. Das gilt auch 
dann, wenn das Arbeitsverhältnis bereits seit meh-
reren Jahren ordnungsgemäß durchgeführt wurde 
und im Veranlagungsjahr Lohnsteuer und Sozialab-
gaben abgeführt wurden. 

• Es fehlt eine Vereinbarung über die Höhe des Ar-
beitslohns. 

• Die wechselseitige Verpflichtung zur Arbeitsleistung. 
Ein Arbeitsvertrag ist nicht durchführbar, wenn sich 
Ehegatten, die beide einen Betrieb unterhalten, 
wechselseitig verpflichten, mit ihrer vollen Arbeits-
kraft jeweils im Betrieb des anderen tätig zu sein. 
Wechselseitige Teilzeitarbeitsverträge können je-
doch anerkannt werden, wenn die Vertragsgestal-
tungen insgesamt einem Fremdvergleich standhal-
ten. 

In den folgenden Fällen wird ein steuerliches Arbeits-
verhältnis zwischen den Ehegatten anerkannt: 

• Die Darlehensgewährung des Arbeitnehmer-
Ehegatten an den Arbeitgeber-Ehegatten in Höhe 
des Arbeitsentgelts ohne rechtliche Verpflichtung, 
nachdem dieses in die Verfügungsmacht des Ar-
beitnehmer-Ehegatten gelangt ist. Gleiches gilt 
auch, wenn der Arbeitnehmer-Ehegatte jeweils im 
Fälligkeitszeitpunkt über den an ihn ausgezahlten 
Nettoarbeitslohn ausdrücklich dadurch verfügt, dass 
er den Auszahlungsanspruch in eine Darlehensfor-
derung umwandelt. 

• Schenkung, d.h. laufende Überweisung des Ar-
beitsentgelts auf ein Sparbuch des Arbeitnehmer-
Ehegatten, von dem dieser ohne zeitlichen Zusam-
menhang mit den Lohnzahlungen größere Beträge 
abhebt und dem Arbeitgeber-Ehegatten schenkt. 

• Die Überweisung des Arbeitsentgelts auf ein Bank-
konto des Arbeitnehmer-Ehegatten, für das der Ar-
beitgeber-Ehegatte unbeschränkte Verfügungsvoll-
macht besitzt. 

• Das vereinbarte Arbeitsentgelt ist unüblich niedrig. 
Es sei denn, das Arbeitsentgelt ist so niedrig be-
messen, dass es nicht mehr als Gegenleistung für 
eine begrenzte Tätigkeit des Arbeitnehmer-
Ehegatten angesehen werden kann, weil ein 
rechtsgeschäftlicher Bindungswille fehlt. 

Werden rückwirkende Vereinbarungen getroffen, so 
sind diese steuerrechtlich nicht anzuerkennen. 

Mehrere Jahre vor der Ehe abgeschlossene ernsthafte 
Arbeitsverträge zwischen den Ehegatten sind steuer-
rechtlich in der Regel auch nach der Eheschließung an-
zuerkennen, wenn sich mit der Eheschließung in der 
Tätigkeit des im Betrieb beschäftigten Ehegatten nichts 
ändert und auch die Auszahlung des Arbeitsentgelts vor 
und nach der Heirat in gleicher Weise vollzogen wird. 

Folge der Nichtanerkennung eines Arbeitsverhältnis-
ses ist, dass Lohnzahlungen einschließlich einbehalte-
ner und abgeführter Lohn- und Kirchensteuerbeträge, 
für den mitarbeitenden Ehegatten einbehaltene und ab-
geführte Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmeranteil) und vermögenswirksame Leistun-
gen, die der Arbeitgeber-Ehegatte nach dem Vermö-
gensbildungsgesetz erbringt, nicht als Betriebsausga-
ben abziehbar sind. 

8.2 Das mitarbeitende Kind 
Möglich ist es auch, dass ein Arbeitsverhältnis mit ei-
nem Kind abgeschlossen wird. Hier müssen Sie Fol-
gendes beachten: 

Beruht die Mitarbeit von Kindern im elterlichen Betrieb 
auf einem Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis, so gel-
ten für dessen steuerrechtliche Anerkennung den Ehe-
gatten-Arbeitsverhältnissen entsprechende Grundsätze. 
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Ein steuerrechtlich anzuerkennendes Arbeitsverhältnis 
bei Hilfeleistungen von Kindern im elterlichen Betrieb 
liegt nicht vor bei geringfügigen oder typischerweise 
privaten Verrichtungen. 

8.3 Bewirtungskosten 
Betrieblich oder geschäftlich veranlasste Bewir-
tung? 

Handelt es sich bei den Bewirtungsaufwendungen um 
Betriebsausgaben, so ist zwischen: 

• allgemein betrieblich veranlassten Bewirtungen, die 
in vollem Umfang abzugsfähig sind, 

• geschäftlich veranlassten Bewirtungen, die nur teil-
weise abzugsfähig sind, 

zu unterscheiden. 

Allgemein betrieblich veranlasste Bewirtungen: 

Eine Bewirtung ist allgemein betrieblich veranlasst, 
wenn der Unternehmer ausschließlich seine eigenen 
Arbeitnehmer und deren Angehörige bewirtet, z.B. bei 
Weihnachtsfeiern und sonstigen Betriebsfesten. 

Beispiel 

Ein Unternehmer lädt ausschließlich seine Betriebsangehö-
rigen in 2010 zu einem Jahresessen ein. 

Betragen die Aufwendungen des Arbeitgebers, einschließ-
lich Umsatzsteuer, für die üblichen Zuwendungen an den 
einzelnen Arbeitnehmer insgesamt mehr als 110 € je Ver-
anstaltung, so sind die gesamten Aufwendungen dem Ar-
beitslohn hinzuzurechnen. Dies gilt ebenfalls für mehr als 
zwei Veranstaltungen im Kalenderjahr.  

Geschäftlich veranlasste Bewirtungen: 

Mit dem Begriff „geschäftlicher Anlass“ wird die Bewir-
tung mit Geschäftsfreunden umschrieben. Dabei ist es 
gleichgültig, ob schon Geschäftsbeziehungen mit ihnen 
bestehen oder erst angebahnt werden sollen. Auch 
bloße Besucher des Betriebs, deren Bewirtung einen 
Teil der Öffentlichkeitsarbeit darstellt mit dem Ziel, Ge-
schäftsabschlüsse zu erleichtern, rechnen zu den Ge-
schäftsfreunden in diesem Sinn. 

Wann liegt eine Bewirtung im steuerlichen Sinn 
vor? 

Eine Bewirtung im steuerlichen Sinn liegt nur dann vor, 
wenn die Darreichung von Speisen und/oder Getränken 
eindeutig im Vordergrund steht. 

Zu den Aufwendungen für Bewirtungen gehören neben 
den Kosten für Speisen, Getränke und für Genussmittel 
(z.B. Zigaretten) auch Aufwendungen, die zwangsläufig 
im Zusammenhang mit der Bewirtung anfallen, wenn 
sie im Verhältnis zum Gesamtpreis von untergeordneter 
Bedeutung sind. Darunter fallen insbesondere Trinkgel-
der, Garderobengebühren oder Dekorationskosten. 

Auch der Teil der Aufwendungen, der auf den bewirten-
den Unternehmer oder dessen Arbeitnehmer entfällt, 
gehört zu den Bewirtungsaufwendungen. 

Beispiel 

Ein Unternehmer bespricht bei einem Mittagessen mit ei-
nem Spediteur neue Transportwege. 

Aufwendungen für diese Bewirtung dürfen nur i.H.v. 70 % 
als Betriebsausgabe abgezogen werden. Der Vorsteuerab-
zug kann allerdings in voller Höhe geltend gemacht wer-
den. 

Bei geschäftlich veranlassten Bewirtungen sind die tat-
sächlichen Bewirtungsaufwendungen nur dann zu 70 % 
abzugsfähig, wenn diese angemessen sind. Bei der 
Prüfung der Angemessenheit ist immer auf die Um-
stände des Einzelfalls abzustellen. 

Bei einer Bewirtung von Kunden oder Geschäftspart-
nern im eigenen Büro (z.B. Tasse Kaffee, Gebäck) be-
steht 100-prozentige betriebliche Veranlassung. 

Welche Nachweise sind erforderlich? 

Der Nachweis der Höhe und der betrieblichen Veran-
lassung der Bewirtungsaufwendungen ist durch schrift-
liche Angaben zu Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der 
Bewirtung sowie Höhe der Aufwendungen zu führen.  

Zur Bezeichnung der Teilnehmer der Bewirtung ist die 
Angabe ihres Namens erforderlich. Werden mehrere 
Personen bewirtet, so müssen die Namen aller Teil-
nehmer, auch die des bewirtenden Unternehmers an-
gegeben werden. 

Gaststättenrechnung (maschinell erstellter Regist-
rierkassenbeleg) 

Bei Bewirtung in einer Gaststätte ist zusätzlich die 
Rechnung der Gaststätte beizufügen. 

Diese Rechnung muss folgende Angaben enthalten: 

• den Namen und die Anschrift der Gaststätte 

• den Tag der Bewirtung 

• die Art und den Umfang der Leistung (die Bezeich-
nung „Speisen & Getränke“ ist nicht zulässig) 

• den Rechnungsbetrag und die Höhe des Trinkgel-
des 

• den Anlass der Bewirtung 

• zusätzlich den Namen des bewirtenden Unterneh-
mers bei einem Rechnungsbetrag von über 150 €. 

Oft ist auf der Rückseite der Gaststättenrechnung die 
Möglichkeit vorgesehen, die nicht bereits in der Rech-
nung enthaltenen o.g. Angaben zur Bewirtung einzutra-
gen. 
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8.4 Aufwendungen für Geschenke 
Sie können betrieblich veranlasste Geschenke für Per-
sonen, die nicht Arbeitnehmer bei Ihnen sind, als Be-
triebsausgaben geltend machen, wenn die Aufwendun-
gen 35 € im Jahr und pro Person nicht überschreiten. 

Bei den Aufwendungen für Geschenke muss der Name 
des Empfängers aus der Buchung oder dem Bu-
chungsbeleg sowie der Anlass der Schenkung ersicht-
lich sein. Die Vorsteuer ist hierbei in voller Höhe ab-
ziehbar. 

Der Abzug als Betriebsausgabe entfällt vollständig, 
selbst wenn die Summe der Geschenkaufwendungen 
im Jahr und pro Person die Obergrenze von 35 € ge-
ringfügig überschreitet. 

Bei Überschreitung der Freigrenze von 35 € geht der 
gesamte Vorsteueranspruch verloren. 

8.5 Kosten eines Firmen-Pkw 
Die Kosten eines Firmen-Pkw können als Betriebsaus-
gaben in der Höhe der betrieblichen Veranlassung be-
rücksichtigt werden. Das heißt, soweit eine Privatnut-

zung stattfindet – und diese ist im Falle eines Pkw fast 
immer zu unterstellen –, sind genaue Aufzeichnungen 
über den Umfang der betrieblichen und privaten Nut-
zung zu führen. 

Da es hier wichtig ist, die Aufzeichnungen sorgfältig, lü-
ckenlos und zeitnah zu erfassen, ist es am idealsten, 
ein Fahrtenbuch zu führen. Es gibt jedoch noch eine 
weitere Methode, um den privaten Anteil der gefahre-
nen Kilometer abzugelten.  

Methode I: Das Fahrtenbuch 

Hier ist zu beachten, dass folgende Angaben enthalten 
sind: 

• Datum und Kilometerstand am Beginn und Ende je-
der einzelnen Fahrt 

• Reiseroute, Reiseziel, Reisezweck und aufgesuch-
ter Gesprächspartner bei jeder einzelnen betriebli-
chen/beruflichen Fahrt 

• Unterteilung in Geschäftsfahrten, Privatfahrten und 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 

 

Gefahrene Kilometer Tachostand Datum 
Abfahrt 
Ankunft 

von nach Reiseroute Zweck der 
Reise/ 
Gesprächs-
partner 

ge-
schäft-
lich 

privat Wohnung/ 
Arbeits-
stätte 

Be-
ginn 

Ende 

28.01.10 
7.00 Uhr 
8.10 Uhr 

Muster-
stadt 

Muster-
dorf 

A4 bis Aus-
fahrt Mus-
terdorf, 
dann bis 
Messe 
 

Herr Müller 87   1.000 1.087 

29.01.10 Adorf Bdorf  privat  29  1.087 1.116 

Des Weiteren müssen auch die Kosten für Kraftstoff, 
Parkgebühren, Kfz-Reparaturen und andere Aufwen-
dungen, welche das Fahrzeug betreffen, angegeben 
werden. 

Am Ende des Jahres kann man so über das Verhältnis 
der privat und geschäftlich gefahrenen Kilometer er-
kennen, wie hoch der prozentuale Anteil der privat be-
dingten Kfz-Kosten ist. 

Sollten im Fahrtenbuch Angaben unvollständig sein o-
der fehlen, ist die private Nutzung eines Kfz ebenfalls 
mit der 1-%-Regel anzusetzen. 

Bitte beachten Sie, dass ein Fahrtenbuch auch elektro-
nisch geführt werden kann. Es muss jedoch ausge-
schlossen sein, dass Einträge im Nachhinein verändert 
werden können. Ein Fahrtenbuch, welches mit einem 

Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. Excel) geführt wird, 
erfüllt die o.a. Anforderungen nicht. 

Hinweis 

Gehören Sie einem Berufsstand an, der zur Verschwiegen-
heit verpflichtet ist (z.B. Rechtsanwalt), müssen Sie gleich-
wohl die entsprechenden Angaben im Fahrtenbuch vor-
nehmen. 

Methode II: Die 1-%-Regel 

Die private Nutzung eines betrieblichen Pkw ist ab dem 
Veranlagungszeitraum 1996 für jeden Kalendermonat 
mit 1 % des inländischen Listenpreises des Fahrzeugs 
(soweit es sich um notwendiges Betriebsvermögen 
handelt) zum Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der 
Kosten für Sonderausstattung und einschließlich der 
Umsatzsteuer anzusetzen. 
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Für die nicht mit Vorsteuer belasteten Kosten kann ggf. 
ein pauschaler Abschlag von 20 % vorgenommen wer-
den. Dies gilt nur für vorsteuerabzugsberechtigte Un-
ternehmer bzw. Unternehmen. Bei Unterneh-
mern/Unternehmen, die nicht vorsteuerabzugsberech-
tigt sind, ist dieser Abschlag bedeutungslos, für sie ist 
der Monatswert der Nutzungsentnahme ausschlagge-
bend. 

Weiterhin sind Aufwendungen für Fahrten des Steuer-
pflichtigen zwischen Wohnung und Betriebsstätte mit 
einem Pauschalbetrag von 0,03 % des inländischen 
Listenpreises bzw. 0,002 % des inländischen Listen-
preises je Entfernungskilometer anzusetzen und teil-
weise – grundsätzlich mit dem die so genannte Kilome-
terpauschale übersteigenden Betrag – von dem Be-
triebsausgabenabzug ausgeschlossen. 

Sollten Sie Ihrem Arbeitnehmer ein Firmenfahrzeug ü-
berlassen, so teilen Sie uns dies bitte mit und bespre-
chen Sie die Besteuerung des geldwerten Vorteils mit 
unserem Lohnbuchhalter. 

8.6 Telefonkosten 
Telefonkosten sind Betriebsausgaben, insoweit sie be-
trieblich veranlasst sind. 

Bei einem Telefonanschluss, der in geringem Umfang 
privat genutzt wird, ist der private Nutzungsanteil zu 
schätzen. Wird ein privater Telefonanschluss zum Teil 
geschäftlich genutzt, sind die Betriebsausgaben anhand 
konkreter Aufzeichnungen zu ermitteln. 

 

Ein Beispiel für eine separate Gesprächsaufzeichnung über einen Gebührenzähler. 

Telefon-Nr. Name Grund Uhrzeit Gebühr 

034325/25564185 Meier Terminvereinbarung 
mit Neukunden 

15.25 0,48 € 

032564/25145529 Lehmann Besprechung Schulz  
(Kunde) 

09.35 1,08 € 

8.7 Betrieblich veranlasste Fahrtkosten 
im Privat-Pkw und Reisekosten 

(nachzulesen unter: R 4.12 EStR 2005) 

Eine Dienst-/Geschäftsreise liegt vor, wenn der Arbeit-
nehmer/Unternehmer außerhalb seiner Wohnung und 
seiner regelmäßigen Arbeitsstätte vorübergehend be-
ruflich tätig wird. Eine Mindestentfernung ist dabei unin-
teressant. 

Für die Beanspruchung von Verpflegungsmehraufwen-
dungen, bei der Benutzung eines privaten Pkw oder bei 
Übernachtungskosten ist eine Reisekostenabrechnung 
zu erstellen. 

Ein Muster für eine Reisekostenabrechnung befindet 
sich auf Seite 13. 

8.8 Pauschalbeträge für Reisekosten 
(nachzulesen unter: Abschnitt 39 LStR) 

 bei einer Abwesenheit von Pauschale 
I.) min. 8 Std. aber weniger als 

14 Std. 
6€ 

II.) min. 14 Std. aber weniger als 
24 Std. 

12 € 

III.) min. 24 Std.  24 € 

Ein Einzelnachweis von Verpflegungsmehraufwendun-
gen ist nicht möglich. Es können hier auch neben Ver-
pflegungsmehraufwendungen Fahrtkosten und etwaige 
Übernachtungskosten geltend gemacht werden. 

8.9 Geringwertige Wirtschaftsgüter 
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert bis zu 
150 € (Nettobetrag) können in voller Höhe als Be-
triebsausgabe angesetzt werden. Für GWG mit einem 
Wert bis zu 410 € (Nettobetrag) besteht ab 2010 ein 
Wahlrecht. Diese können entweder sofort in voller Höhe 
als Betriebsausgabe abgesetzt werden oder es wird ein 
Sammelposten in Höhe von 1.000 € gebildet. Dieser ist 
dann über einen Zeitraum von fünf Jahren aufzulösen. 
Bis 2009 war für  GWG bis in Höhe von 410 € zwingend 
ein Sammelposten zu bilden. 

 

Ihr Steuerberater steht Ihnen gerne für weitere Fragen 
zur Verfügung. 

Rechtsstand: Januar 2010 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-
Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusammen-
gestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Infor-
mation kann eine individuelle Beratung im Einzelfall 
nicht ersetzen. 
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Reisekostenabrechnung Veranlagungszeitraum 20. . 

Name des Arbeitnehmers:       
Adresse des Arbeitnehmers:       
Name des Arbeitgebers:       
Adresse des Arbeitgebers:       
Zielort der Reise:       
Zweck der Reise:       
Reisebeginn: am        um       Uhr       
Ende der Reise: am        um       Uhr       

1. Fahrtkosten 

 Bundesbahn (lt. Ticket) von       nach             €

 Flugzeug (lt. Ticket) von       nach             €
 eigener Pkw von       nach       

 und zurück       km à 0,30 €       €
 Mitnahme von       Personen       km à 0,02 €       €

2. Verpflegungskosten 

Reisedauer Tage x Pauschalsatz  
für Deutschland     
mind. 8 Std., aber weniger als 14 Std.       x 6 € =       €

mind. 14 Std., aber weniger als 24 Std.       x 12 € =       €
mind. 24 Std.       x 24 € =       €

für Ausland           €
            x       € =       €

3. Übernachtungen 

für Deutschland   
 im Hotel vom       bis       lt. Beleg Nr.:             €

 im Schlafwagen  lt. Beleg Nr.:             €
für Ausland   

      vom       bis       lt. Beleg Nr.:             €

4. Auslagen zum Einzelnachweis 

– für       lt. Beleg Nr.:             €

– für       lt. Beleg Nr.:             €
– für       lt. Beleg Nr.:             €
Gesamtbetrag:        €

Ich versichere die Richtigkeit der Angaben:      ,        
 Ort, Datum Unterschrift des Arbeitnehmers 
Angaben des Arbeitgebers: Hiermit bestätigen wir die sachliche Richtigkeit der Reisekostenabrechnung. Der Betrag 
wurde am       ausgezahlt bzw. angewiesen 

Ich versichere die Richtigkeit der Angaben:      ,        
 Ort, Datum Unterschrift des Arbeitgebers 

  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


